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Der Gemeinderat erlasst nach Art. 1 und Art. 7 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekiirzt
PBG), Art. 11 und Art. 102 Abs. 1 Bst. b des Strassengesetzes (sGS 732.1; abgekurzt StrG) sowie gestitzt auf
Art. 3, Art. 23 Bst. a, Art. 89 Abs.1 und Art. 90 Abs. 1 Bst. a des Gemeindegesetzes (sGS 151.2; abgekirzt GG)
und Art. 30 der Gemeindeordnung folgendes Baureglement:

1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

1 Art. 7 Abs. 2 PBG

Das Baureglement gilt fir das Gemeindegebiet der politischen Gemeinde Widnau.

2 Die Ubergeordneten Bestimmungen von Bund und Kanton sowie die besonderen Regelungen

der Gemeinde bleiben vorbehalten.

Art. 2 Zustandigkeiten

' Der Gemeinderat ist die Planungsbehdrde im Sinn des Planungs- und Baugesetzes und die Art. 1, 135, 142 ff,,
. N 149 und 158 PBG
zustandige Behoérde nach der Strassengesetzgebung.

Art. 40 Abs. 2 und
Die vom Gemeinderat eingesetzte Bau- und Strassenkommission ist die Baubehérde im Sinn Art. 96 VRP'

des Planungs- und Baugesetzes, soweit nicht die Bauverwaltung zustandig ist, und die Beuwilli- Art. 2.3 und 4 der
gungsbehodrde nach Art. 63 und 108 Abs. 2 des Strassengesetzes. Ihr gehéren mindestens zwei Gemeindeordnung
Mitglieder des Gemeinderates an. Der Gemeinderat kann ihr weitere Aufgaben zuweisen.

2

3 Die Bauverwaltung ist die Baubehérde fiir Baugesuche im Meldeverfahren. Zudem erfiillt sie
insbesondere folgende Aufgaben:

. Beratung und Sensibilisierung von Bauwilligen und Planenden

. Triage relevanter Bauvorhaben fiir die Behandlung im Gestaltungsbeirat

. Prufung der Baugesuche

. Durchfiihrung der Baubewilligungsverfahren

. Entscheid Gber nachlaufende Bewilligungen

. Erhebung von Kostenvorschiissen

. Vollzug der Beschlusse von Gemeinderat und Bau- und Strassenkommission

. Baukontrolle und -aufsicht

. Erlass von Verfligungen

. weitere von Gemeinderat oder der Bau- und Strassenkommission zugewiesene Auftrage

4 Der Gemeinderat, die Bau- und Strassenkommission sowie die Bauverwaltung kénnen bei

Bedarf Fachleute beiziehen.
5 Verfligungen und Entscheide der Bau- und Strassenkommission sowie der Bauverwaltung

kénnen unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden.

" Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1
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Art. 3 Gestaltungsbeirat

" Dem vom Gemeinderat eingesetzten Gestaltungsbeirat gehtren wenigstens ein Mitglied des Art. 99 Abs. 2 PBG
Gemeinderats und mindestens zwei Fachmitglieder sowie eine Vertretung der Bauverwaltung an.

Die Fachmitglieder verfiigen ber Fachkenntnisse und Erfahrung in den Bereichen Raumpla-

nung, Architektur und Landschaftsarchitektur.

2 Der Gestaltungsbeirat nimmt zuhanden der Planungs- oder Baubehorde Stellung:

a) bei relevanten Bauvorhaben zur Einfiigung von Bauten und Anlagen in den im Zonen-
plan bezeichneten Gebieten mit guter Gesamtwirkung sowie in den Ortsbildschutzge-
bieten;

b) zu Sondernutzungsplanen, mit denen in Abweichung vom Rahmennutzungsplan eine
héhere bauliche Nutzung zugelassen werden soll;

c) zu Bauvorhaben, welche geschiitzte Kultur- und Naturobjekte betreffen.
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Raumplanung

Planungsinstrumente

' Der Gemeinderat verfligt Giber die folgenden Planungsinstrumente:
. Ré&umliche Entwicklungsstrategie
. Kommunaler Richtplan
. Rahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement)
. Sondernutzungsplane
. Schutzverordnung und Schutzinventare
. Strassenplan
. Erschliessungsprogramm

Information und Mitwirkung

' Bei Erlass und Anderungen von Richtplan, Nutzungsplanen und Planungszonen sowie bei
Landumlegungen sorgt der Gemeinderat fiir eine der Bedeutung angemessene Information und
Mitwirkung der Bevdlkerung.

Zoneneinteilung

' Bauzonen:
. Wohnzonen (W)
. Wohn-/Gewerbezonen (WG)
. Arbeitszonen (A)
. Kernzonen (K)
. Zonen fir 6ffentliche Bauten und Anlagen (OBA)
. Freihaltezonen innerhalb der Bauzone (FiB)

2 Nichtbauzonen:

. Landwirtschaftszonen (L)
. Freihaltezonen ausserhalb der Bauzone (FaB)

Mobilfunkanlagen

' In den Wohnzonen ist die Errichtung von Mobilfunkanlagen, die nicht auf den Standort ange-
wiesen sind, nicht zulassig.

Wohn-/Gewerbezonen (WG)

" In der Wohn-/Gewerbezone WG 14.0 wird in den im Zonenplan bezeichneten Gebieten (rot
umrandet) die Baumassenziffer nicht angewandt.

2 In der Wohn-/Gewerbezone WG 17.0 giltin den im Zonenplan bezeichneten Gebieten (orange
umrandet) eine Baumassenziffer von 5.4.

Kernzonen (K)

" In den Kernzonen sind im Erdgeschoss entlang der Bahnhofstrasse und der Neugasse nur
gewerbliche Nutzungen zulassig.

Seite 4

Art. 1,11, 42 und 65
PBG

Art. 12 StrG

Art. 34 Abs. 2, 44
Abs. 1 und Art. 47
Abs. 1 Bst. c PBG

Art. 4 RPG

Art. 12 ff. PBG

Art. 12 Abs. 2 Bst. b
PBG

Art. 13 PBG

Art. 7 Abs. 3 Bst. b,
Art.15 und Art. 99
Abs. 2 PBG
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Art. 10

Art. 11

Art. 12

Freihaltezonen (FiB O / FiB E/ FaB O/ FaB R)

" In den Freihaltezonen Ortsplanung (FiB O / FaB O) sowie in der Freihaltezone Erholungs-,
Sport- und Parkanlagen (FiB E) sind nur Bauten und Anlagen zulassig, die dem Zonenzweck
dienen oder standortgebunden sind.

2 Die Freihaltezone Rhein (FaB R) dient der Sicherung des Raumbedarfs fiir den Rhein, der
Naherholung, der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung und fir Bauten und Anlagen der 6f-
fentlichen Wasserversorgung. Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck dienen oder standort-
gebunden sind, sind zuldssig. Vorbehalten bleibt die Sicherung von Grundwasserschutzzonen
oder Grundwasserschutzarealen, insbesondere fiir Bauten und Anlagen der &ffentlichen Wasser-
versorgung, im Rahmen der Schutzzonen (S), soweit diese die Freihaltezone iberlagern.

Gebiete mit guter Gesamtwirkung

" In den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit guter Gesamtwirkung sowie in Ortsbild-
schutzgebieten sind Bauten und Anlagen so zu gestalten und in die Umgebung einzuordnen,
dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Relevante Bauvorhaben nach Art. 3 Abs. 2 dieses Reg-
lements sind mit dem Gestaltungsbeirat zu entwickeln.

Sondernutzungsplanung

" Durch einen Sondernutzungsplan kénnen Abweichungen zum Rahmennutzungsplan zuge-
lassen werden, die eine héhere bauliche Nutzung ermdglichen. Die Politische Gemeinde legt die
entsprechenden Bedingungen und Auflagen fest.

Seite 5

Art. 16 PBG

Art. 99 Abs. 2 PBG

Art. 23 ff. PBG
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Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Erschliessung und Ausstattung

Ausfahrten und Vorplatze

' Grundstlckzufahrten sind so zu planen, dass die Verkehrssicherheit gewahrleistet ist. Die

VSS-Normen sind wegleitend.

2 Fur das Gefélle von Ausfahrten von Grundstiicken und von Rampen von Garagen sind die
VSS-Normen wegleitend.

3 Beijeder Garage ist ein Vorplatz von wenigstens 5.0 m Lénge anzulegen, ohne eine 6ffent-
liche Verkehrsflache zu beanspruchen. Fiir Garagen von Nutzfahrzeugen hat der Vorplatz eine
Lange von wenigstens 7.5 m aufzuweisen.

Abstellplatze
' Der Bedarf an Abstellplatzen fiir Motorfahrzeuge betragt:
a) fir Einfamilienhduser: zwei Abstellplatze;

b)  fiir Mehrfamilienhduser: ein Abstellplatz pro 100 m? Geschossflache nach Art. 18 dieses
Reglements, wenigstens aber ein Abstellplatz pro Wohnung; sowie ein Besucherabstell-
platz und je fiinf Wohnungen ein zusatzlicher Besucherabstellplatz;

c) bei der Bedarfsberechnung fiir andere Nutzungen ist die Norm VSS 40 281 wegleitend.

Bei Bruchteilen in der Bedarfsberechnung wird gesamthaft auf die nachste ganze Zahl aufgerun-
det.

2 Bei guter OV-Erschliessung (Bestimmung Standorttyp / Norm VSS 40 281 ist wegleitend) oder
Vorliegen eines Mobilitdtskonzepts kann die Baubehérde den Bedarf reduzieren.

8 Garagenvorplatze gelten nicht als Abstellplatze fiir Motorfahrzeuge.

4 Wird ein Bauvorhaben von der Pflicht zur Erstellung von Abstellplatzen fur Motorfahrzeuge
befreit, betragt die Ersatzabgabe in den Wohn-/Gewerbezonen (WG) sowie in den Kernzonen (K)
Fr. 15'000.-- und in den Ubrigen Zonen Fr. 12'500.-- je fehlendem Abstellplatz.

5 Bei Mehrfamilienhdusern, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben sind Abstellplatze fiir Fahr-
réder zu erstellen. Fir die Bedarfsberechnung ist die Norm VSS 40 065 wegleitend.

Spiel- und / oder Begegnungsbereiche

' Sofern eine Erstellungspflicht fiir Spiel- und / oder Begegnungsbereiche besteht, betragt ihre

Mindestflache 20 % der Geschossflache nach Art. 18 dieses Reglements, die dem Wohnzweck
dient.

2 Spiel-und / oder Begegnungsbereiche sind angemessen zu gestalten und auszuriisten, damit

sie den Bediirfnissen der Benutzerinnen und Benutzer entsprechen.

3 Es sind besonnte und vorwiegend von Gehdlzen beschattete Bereiche mit unterschiedlichen

Nutzungsmdglichkeiten anzubieten. Ubergénge zu privaten Freirdumen sind sorgfaltig zu gestal-

ten. Die Ausstattung muss vielfaltig, multifunktional und sinnvoll angeordnet sein.
4 Wird ein Bauvorhaben von der Pflicht zur Erstellung von Spiel- und / oder Begegnungsberei-

chen befreit, betragt die Ersatzabgabe Fr. 100.-- je fehlendem mZ.

Ver- und Entsorgungseinrichtungen

' Die notwendigen Flachen firr untergeordnete Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie z.B.
EW-Verteilkabinen, Hydranten und Unterflursysteme sind auf privatem Grund bereitzustellen.

Seite 6

VSS 40 050

VSS 40 273a

VSS 40 291

Art. 69 und 70 PBG

Art. 71 und 72 PBG

Art. 67 und 113
PBG
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Art. 17

Art. 18

Art. 19

Erstellung von Bauten und Anlagen

Massangaben und Abstéande fiir Hauptbauten

' Die Masse, Abstande, Volumen- und Flachenziffern fiir Hauptbauten sind in der Regelbau-
mass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement festgelegt.

Geschossflache

' Als Geschossflache gelten samtliche innerhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegenden
Flachen (Wohn- und Gewerberdume, Nebenrdume, Verkehrsflachen) zuziglich der Innen- und
Aussenwandquerschnitte.

2 Ausserhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegende Flachen (wie Treppenhauser, Lifte,
Verkehrsflachen, Terrassen, offene Balkone und Loggias, Technikrdume, nicht gewerbliche Kel-
ler- und Lagerrdume, Garagenrdume) werden nicht hinzugerechnet.

Griinflachenziffer

' Die Grunflachenziffer bezeichnet das Verhaltnis der anrechenbaren Griinflache zur anrechen-
baren Grundstlicksflache.

2 Als anrechenbare Grinflache gelten natirliche oder bepflanzte Bodenflachen eines Grund-
stiicks, die nicht versiegelt sind.

3 Die minimal nachzuweisende Griinflachenziffer ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang
zu diesem Reglement festgelegt.

4 Bei Grundstticken in den Wohnzonen (W 9.5A, W 10.5A, W 10.5, W 13.5A, W 13.5, W 16.5),
auf denen Bauten vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellt wurden, ist fiir neue Klein- und
Anbauten sowie neue Anlagen die Grinflachenziffer nicht nachzuweisen.

5 Bei Grundstiicken in den Wohn-/Gewerbezonen (WG 11.0A, WG 14.0, WG 17.0) sowie in den
Kernzonen (K 14.0, K 17.0, K 20.0), auf denen Bauten vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellt
wurden, ist fir neue Erweiterungsbauten sowie fiir neue Klein- und Anbauten die Griinflachenzif-
fer nicht nachzuweisen.

6 Bestehende oder neu zu pflanzende einheimische Baume (Kronenansatz wenigstens 2.0 m)
werden mit 20 m? pro Baum zur anrechenbaren Griinflache addiert (Bonus), sofern die Grenzab-
stande gemass Art. 98 EG-ZGB respektive die Strassenabstdnde geméss Art. 104 und 108
StrG eingehalten werden.

Seite 7

Art. 79, 87, 87a und
92 PBG

Art. 87a PBG
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Art. 20

Art. 21

Art. 22

Dachraum und Dachbegriinung

' Fir Bauten mit Schragdach ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Regle-
ment fur die Bestimmung des Dachraums auf zwei Langsseiten das maximale Winkelmass fest-
gelegt. Es darf bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenabschnitts sowie fiir die ibrigen Ge-
baudeseiten hdchstens 90 Grad betragen.

2 Fir symmetrische und asymmetrische Sattelddcher sowie Walmdéacher darf in den Zonen
W 9.5A, W 10.5A, W 13.5A und WG 11.0A die festgelegte Gesamthdhe gemass Regelbaumass-
Tabelle um 1.5 m Uberschritten werden.

8 Flr Bauten mit Flachdach ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement
fiir die Bestimmung des Dachraums allseitig das maximale Winkelmass festgelegt. Auf allen Ge-
baudeseiten darf das maximale Winkelmass auf einem Drittel des Fassadenabschnitts hdchstens
90 Grad betragen.

4 Flachdacher sind in Bereichen, die nicht als Terrassen genutzt oder mit technischen Bauteilen
und Anlagen belegt werden, zumindest extensiv zu begriinen.

5 Bristungen und andere Absturzsicherungen dirfen die hochstens zulédssige Geb&audehohe
um maximal 1.2 m Uberschreiten.

Kleinbauten und Anbauten

' Fur Kleinbauten und Anbauten gelten folgende Masse:
. maximale Grundflache: 50.0 m?
. maximale Gebaudehothe: 3.5 m
. maximale Gesamthéhe: 5.0 m
. minimaler Grenzabstand: 1.0 m
. minimaler Gebaudeabstand: 2.0 m

2 Bei einem Zusammenbau von Kleinbauten und Anbauten (iber die Grenze gelten die Masse
gemass Abs. 1 je Grundstick.

8 Kleinbauten und Anbauten kénnen mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn bis an die
Grenze gestellt oder zusammengebaut werden. Bei nicht gleichzeitigem Zusammenbau hat der
spater Bauende das Recht, in maximal gleicher Dimension an die Nachbarbaute anzubauen.
Wird nicht zusammengebaut, ist der minimale Gebaudeabstand von 2.0 m einzuhalten.

4 Fir Kleinbauten und Anbauten mit Dachnutzung als Terrasse oder Ahnliches gilt ein Grenz-
abstand von 3.0 m.

5 Bei Kleinbauten und Anbauten gilt fiir Aussen-Nutzflachen wie gedeckte Sitzplatze oder Ahn-
liches ein Grenzabstand von 3.0 m.

Vorbauten, Vordacher und Dachvorspriinge
' Fir Vorbauten gelten die Grenz- und Strassenabstinde von Hauptbauten.

2 Davon abweichend gelten folgende Abstandsregelungen:
. Vordacher an Hauptbauten dirfen auf der Halfte der Fassadenlange max. 1.5 m in den
Strassen-, Weg- oder Grenzabstand ragen.
. Dachvorspriinge von Hauptbauten dirfen auf der gesamten Fassadenlange max. 1.0 min
den Strassen-, Weg- oder Grenzabstand ragen.

. Vordacher an sowie Dachvorspriinge von Kleinbauten und Anbauten dirfen auf der gesam-

ten Lange max. 0.3 m in den Grenz- respektive den Wegabstand oder 1.5 m in den Stras-
senabstand ragen.

3 Die Baulinien zur Festlegung des Abstands zu Gewassern und Waldern gelten fir alle Bau-
teile.

Seite 8

Art. 83, 84 und 85
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Art. 74, 75, 80,
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Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Unterirdische Bauten
' Unterirdische Bauten werden der Gebaudelange nicht angerechnet.

2 Uber unterirdischen Bauten sind Vegetationstragschichten so zu projektieren, dass Eigen-
schaften und Schichtdicken den Anforderungen der vorgesehenen Nutzung und Vegetation ent-
sprechen. Die Norm SIA 318 ist wegleitend.

Terrainveranderungen

' Das zulassige Mass fiir Abgrabungen ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem
Reglement festgelegt.

2 Stltzmauern bis zu 1.2 m Hohe haben einen Grenzabstand von 0.05 m einzuhalten. Wird die
Hohe von 1.2 m (berschritten, ist ein Abstand von 0.5 m zuziiglich der Mehrhéhe einzuhalten.

3 Bei Béschungen betragt der Grenzabstand 0.5 m.

4 Mit schriftlicher Zustimmung der Eigentiimerinnen und Eigentiimer der betroffenen Nachbar-
grundstucke kdnnen Stiitzmauern und Bdschungen bis an die Grenze reichen.

Abstand gegeniiber 6ffentlichen Strassen und Wegen

' Wo keine Baulinien bestehen, haben Bauten und Anlagen folgende Abstande ab der Stras-
sengrenze einzuhalten:

. Kantonsstrassen: 40m
. Gemeindestrassen: 3.0m
. Gemeindewege: 20m

2 Gegenlber o&ffentlichen Strassen, nicht aber gegentiber 6ffentlichen Wegen, geht der Stras-
senabstand dem Grenzabstand vor.

3 Stutzmauern und Béschungen haben, sofern die Sichtzonen dies zulassen, gegeniiber 6ffent-
lichen Gemeindestrassen und Gemeindewegen bis zu einer Héhe von 1.2 m einen Abstand von
0.3 m einzuhalten. Ab einer Hohe von 1.2 m gilt ein Abstand von 0.3 m zuzlglich der Mehrhéhe.

Sicherheitsanforderungen

' Als Feuerschutzvorschriften gelten die Brandschutznorm und die Brandschutzrichtlinien der
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).

2 Fir Gelénder und Bristungen oder andere Vorrichtungen zum Schutz von Personen gegen
Absturz sind die SIA-Normen sowie die BfU-Richtlinien wegleitend.

3 Wo von Gebéauden her Personen, Tiere oder Sachen durch Schneerutsch gefahrdet werden,
sind Schneefangvorrichtungen anzubringen.

Seite 9

Art. 76a und 95
PBG

Art. 97 PBG

Art. 102 Abs. 1 Bst.
b und 104 ff. StrG

VSS 40 273a

Art. 101 PBG

SIA 358
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Art. 27

Art. 28

Umgebungsgestaltung

' Die Umgebungsgestaltung ist Bestandteil des Baugesuchs. Mit diesem ist ein Umgebungs-
plan im Massstab 1:100 oder 1:200 einzureichen. Insbesondere folgende Angaben respektive
Nachweise missen vorhanden sein:

. Parkierung und Erschliessung (Anordnung, Sichtzonen, Wege, Ver- und Entsorgungsein-

richtungen etc.)

. Bauten und Anlagen (Treppen, Einfriedungen etc.)

. Terraingestaltung (Béschungen, Stiitzmauern)

. Materialisierung und Begriinung (Belage, Oberflachengestaltung)

. Bepflanzung (Bdume, Hecken, Straucher etc.)

. Griunflachenziffer (Nachweis gemass Art. 19 BauR)

Bei Bauvorhaben, welche die Umgebung nicht oder nur unwesentlich tangieren, kann die Bau-
verwaltung den Umfang der einzureichenden Angaben resp. Nachweise reduzieren oder ganz
darauf verzichten.

2 Hauszufahrten, Vorplatze, Abstellplatze, interne Gehwege etc. sind - vorbehaltlich der Ge-
wasserschutzgesetzgebung - versickerungsfahig auszufihren oder Uber die Schulter zu entwas-
sern.

3 Es dirfen keine invasiven Neophyten gepflanzt werden. Jeglicher Umgang mit invasiven Ne-
ophyten gemass Anhang 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV) ist verboten.

Lichtemissionen

' Samtliche Lichtemissionen sind maglichst durch Massnahmen an der Quelle auf das objektiv
Notwendige zu beschranken. Die Baubehdrde kann eingeschrankte Beleuchtungszeiten und Be-
leuchtungsstarken festlegen sowie die Ausrichtung von Lichtquellen begrenzen. Die Norm SIA
491 ist wegleitend.

2 Beleuchtete Reklamen, Leuchtreklamen sowie gréssere und spezielle Beleuchtungsanlagen
sind bewilligungspflichtig.
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Art. 137 PBG

Art. 21 PBV

Art. 11 USG

Art. 136 PBG
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Art. 29

Art. 30

Verfahren und Vollzug

Gebiihren

' Die Planungsbehdrde und die Baubehérde kdnnen insbesondere fiir folgende Leistungen Ge-
blhren erheben:
. Erlass von Sondernutzungsplénen und Strassenplanen;
. Erlass baupolizeilicher Bewilligungen und Verfligungen;
. Beratung, Baukontrollen, Schnurgertistabnahme u.a.;
. Bewilligung von Sondernutzungen und gesteigertem Gemeingebrauch an 6ffentlichen
Strassen, Wegen und Platzen.

2 Die Gebuhren sind im Rahmen der kantonalen Gebiihrenordnung zu bemessen. Die Pla-
nungsbehdrde sowie die Baubehoérde erlassen einen Tarif.

3 Es konnen Kostenvorschiisse verlangt werden.

Baugesuchsunterlagen

' Gesuchstellende verwenden fiir das Baugesuch das Formular des Bau- und Umweltdeparte-
mentes. Das Baugesuch muss die fir die Beurteilung notwendigen Unterlagen wie Situations-
plan, Grundriss, Ansichten, Schnitte und Kanalisationsplane enthalten. Es wird von der Bauherr-
schaft und den Grundeigentiimerinnen oder Grundeigentiimern unterzeichnet.

2 Die Bewilligungsbehérden sind berechtigt, weitere fiir die Beurteilung erforderliche Unterlagen
einzufordern.

3 Unvollstandige Gesuche werden zur Erganzung oder Verbesserung zurlickgewiesen. Unter-
bleibt die Verbesserung innert der angesetzten Frist, tritt die Bewilligungsbehdrde auf das Gesuch
nicht ein.
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Art. 54 und 160
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Art. 94 ff. VRP

Art. 137 PBG

Art. 21 PBV
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Art. 31

Art. 32

Schlussbestimmungen

Inkrafttreten, Ubergangsbestimmung

' Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch das Amt fir Raumentwicklung und Geoin-
formation in Rechtskraft. Der Gemeinderat bestimmt nach Eintreten der Rechtskraft den Voll-
zugsbeginn.

2 Die bei Vollzugsbeginn dieses Erlasses hangigen Baubewilligungsverfahren werden nach je-
nem Recht beurteilt, welches im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids der Baubewilligungs-
behdrde Gilltigkeit hat.

3 Vorbehalten bleibt die Anwendung des neuen Rechts, soweit es fir die Baugesuchsteller
glnstiger ist.

Aufhebung bisherigen Rechts
' Das Baureglement vom 19. Januar 2007 wird aufgehoben.
2 Der Zonenplan vom 27. Oktober 1994 sowie bisherige Teilzonenplane werden aufgehoben.

3 Die im Grundbuch angemerkten offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen beziiglich
Ausniitzungsziffer nach Art. 62 und 63 des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 werden gegenstands-
los. Diese Anmerkungen im Grundbuch werden auf Anmeldung der Baubehdérde innert zweier
Jahre nach Inkrafttreten dieses Reglements geldscht.

4 Die im Grundbuch angemerkten offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen bezlglich
erweiterter Grenzabstandsverpflichtung nach Art. 56 des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 werden
- soweit die Bauten auf den betroffenen Grundstlicken die gliltigen Grenzabstande einhalten -
durch dieses Reglement gegenstandslos. Diese Eigentumsbeschrankungen werden nach Bedarf
entweder aufgehoben und die Anmerkung im Grundbuch geléscht oder sie werden an das neue
Recht angepasst.

Seite 12

Art. 38 und Art. 173
Abs. 1 PBG
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7 Verfahren

Vom Gemeinderat erlassen am: 31. Januar 2023 / 21. Mai 2024

Der Gemeindeprasident: Die Gemeinderatsschreiberin:

Offentliche Planauflage vom: 9. Februar bis 10. Mirz 2023 / 11. Juni bis 10. Juli 2024

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom: 08. November bis 17. Dezember 2024

Genehmigt vom Amt fiir Raumentwicklung und Geoinformation am:
Der Amtsleiter:
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	1 Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Geltungsbereich
	1  Das Baureglement gilt für das Gemeindegebiet der politischen Gemeinde Widnau.
	2  Die übergeordneten Bestimmungen von Bund und Kanton sowie die besonderen Regelungen der Gemeinde bleiben vorbehalten.

	Art. 2 Zuständigkeiten
	1  Der Gemeinderat ist die Planungsbehörde im Sinn des Planungs- und Baugesetzes und die zuständige Behörde nach der Strassengesetzgebung.
	2  Die vom Gemeinderat eingesetzte Bau- und Strassenkommission ist die Baubehörde im Sinn des Planungs- und Baugesetzes, soweit nicht die Bauverwaltung zuständig ist, und die Bewilligungsbehörde nach Art. 63 und 108 Abs. 2 des Strassengesetzes. Ihr ge...
	3  Die Bauverwaltung ist die Baubehörde für Baugesuche im Meldeverfahren. Zudem erfüllt sie insbesondere folgende Aufgaben:
	4  Der Gemeinderat, die Bau- und Strassenkommission sowie die Bauverwaltung können bei Bedarf Fachleute beiziehen.
	5  Verfügungen und Entscheide der Bau- und Strassenkommission sowie der Bauverwaltung können unmittelbar an die kantonale Rekursinstanz weitergezogen werden.

	Art. 3 Gestaltungsbeirat
	1  Dem vom Gemeinderat eingesetzten Gestaltungsbeirat gehören wenigstens ein Mitglied des Gemeinderats und mindestens zwei Fachmitglieder sowie eine Vertretung der Bauverwaltung an. Die Fachmitglieder verfügen über Fachkenntnisse und Erfahrung in den ...
	2  Der Gestaltungsbeirat nimmt zuhanden der Planungs- oder Baubehörde Stellung:
	a) bei relevanten Bauvorhaben zur Einfügung von Bauten und Anlagen in den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit guter Gesamtwirkung sowie in den Ortsbildschutzgebieten;
	b) zu Sondernutzungsplänen, mit denen in Abweichung vom Rahmennutzungsplan eine höhere bauliche Nutzung zugelassen werden soll;
	c) zu Bauvorhaben, welche geschützte Kultur- und Naturobjekte betreffen.


	2 Raumplanung
	Art. 4 Planungsinstrumente
	1  Der Gemeinderat verfügt über die folgenden Planungsinstrumente:

	Art. 5 Information und Mitwirkung
	1  Bei Erlass und Änderungen von Richtplan, Nutzungsplänen und Planungszonen sowie bei Landumlegungen sorgt der Gemeinderat für eine der Bedeutung angemessene Information und Mitwirkung der Bevölkerung.

	Art. 6 Zoneneinteilung
	1  Bauzonen:
	2  Nichtbauzonen:

	Art. 7 Mobilfunkanlagen
	1  In den Wohnzonen ist die Errichtung von Mobilfunkanlagen, die nicht auf den Standort angewiesen sind, nicht zulässig.

	Art. 8 Wohn-/Gewerbezonen (WG)
	1  In der Wohn-/Gewerbezone WG 14.0 wird in den im Zonenplan bezeichneten Gebieten (rot umrandet) die Baumassenziffer nicht angewandt.
	2  In der Wohn-/Gewerbezone WG 17.0 gilt in den im Zonenplan bezeichneten Gebieten (orange umrandet) eine Baumassenziffer von 5.4.

	Art. 9 Kernzonen (K)
	1 In den Kernzonen sind im Erdgeschoss entlang der Bahnhofstrasse und der Neugasse nur gewerbliche Nutzungen zulässig.

	Art. 10 Freihaltezonen (FiB O / FiB E / FaB O / FaB R)
	1  In den Freihaltezonen Ortsplanung (FiB O / FaB O) sowie in der Freihaltezone Erholungs-, Sport- und Parkanlagen (FiB E) sind nur Bauten und Anlagen zulässig, die dem Zonenzweck dienen oder standortgebunden sind.
	2  Die Freihaltezone Rhein (FaB R) dient der Sicherung des Raumbedarfs für den Rhein, der Naherholung, der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung und für Bauten und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung. Bauten und Anlagen, die dem Zonenzweck die...

	Art. 11 Gebiete mit guter Gesamtwirkung
	1  In den im Zonenplan bezeichneten Gebieten mit guter Gesamtwirkung sowie in Ortsbildschutzgebieten sind Bauten und Anlagen so zu gestalten und in die Umgebung einzuordnen, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. Relevante Bauvorhaben nach Art. 3 Abs....

	Art. 12 Sondernutzungsplanung
	1 Durch einen Sondernutzungsplan können Abweichungen zum Rahmennutzungsplan zugelassen werden, die eine höhere bauliche Nutzung ermöglichen. Die Politische Gemeinde legt die entsprechenden Bedingungen und Auflagen fest.


	3 Erschliessung und Ausstattung
	Art. 13 Ausfahrten und Vorplätze
	1  Grundstückzufahrten sind so zu planen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Die VSS-Normen sind wegleitend.
	2  Für das Gefälle von Ausfahrten von Grundstücken und von Rampen von Garagen sind die VSS-Normen wegleitend.
	3  Bei jeder Garage ist ein Vorplatz von wenigstens 5.0 m Länge anzulegen, ohne eine öffent-liche Verkehrsfläche zu beanspruchen. Für Garagen von Nutzfahrzeugen hat der Vorplatz eine Länge von wenigstens 7.5 m aufzuweisen.

	Art. 14 Abstellplätze
	1  Der Bedarf an Abstellplätzen für Motorfahrzeuge beträgt:
	a) für Einfamilienhäuser: zwei Abstellplätze;
	b) für Mehrfamilienhäuser: ein Abstellplatz pro 100 m2 Geschossfläche nach Art. 18 dieses Reglements, wenigstens aber ein Abstellplatz pro Wohnung; sowie ein Besucherabstellplatz und je fünf Wohnungen ein zusätzlicher Besucherabstellplatz;
	c) bei der Bedarfsberechnung für andere Nutzungen ist die Norm VSS 40 281 wegleitend.
	Bei Bruchteilen in der Bedarfsberechnung wird gesamthaft auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.
	2  Bei guter ÖV-Erschliessung (Bestimmung Standorttyp / Norm VSS 40 281 ist wegleitend) oder Vorliegen eines Mobilitätskonzepts kann die Baubehörde den Bedarf reduzieren.
	3  Garagenvorplätze gelten nicht als Abstellplätze für Motorfahrzeuge.
	4  Wird ein Bauvorhaben von der Pflicht zur Erstellung von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge befreit, beträgt die Ersatzabgabe in den Wohn-/Gewerbezonen (WG) sowie in den Kernzonen (K) Fr. 15'000.-- und in den übrigen Zonen Fr. 12'500.-- je fehlendem ...
	5  Bei Mehrfamilienhäusern, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben sind Abstellplätze für Fahrräder zu erstellen. Für die Bedarfsberechnung ist die Norm VSS 40 065 wegleitend.

	Art. 15 Spiel- und / oder Begegnungsbereiche
	1  Sofern eine Erstellungspflicht für Spiel- und / oder Begegnungsbereiche besteht, beträgt ihre Mindestfläche 20 % der Geschossfläche nach Art. 18 dieses Reglements, die dem Wohnzweck dient.
	2  Spiel- und / oder Begegnungsbereiche sind angemessen zu gestalten und auszurüsten, damit sie den Bedürfnissen der Benutzerinnen und Benutzer entsprechen.
	3  Es sind besonnte und vorwiegend von Gehölzen beschattete Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten anzubieten. Übergänge zu privaten Freiräumen sind sorgfältig zu gestalten. Die Ausstattung muss vielfältig, multifunktional und sinnvoll a...
	4  Wird ein Bauvorhaben von der Pflicht zur Erstellung von Spiel- und / oder Begegnungsbereichen befreit, beträgt die Ersatzabgabe Fr. 100.-- je fehlendem m2.

	Art. 16 Ver- und Entsorgungseinrichtungen
	1  Die notwendigen Flächen für untergeordnete Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie z.B. EW-Verteilkabinen, Hydranten und Unterflursysteme sind auf privatem Grund bereitzustellen.


	4 Erstellung von Bauten und Anlagen
	Art. 17 Massangaben und Abstände für Hauptbauten
	1  Die Masse, Abstände, Volumen- und Flächenziffern für Hauptbauten sind in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement festgelegt.

	Art. 18 Geschossfläche
	1 Als Geschossfläche gelten sämtliche innerhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegenden Flächen (Wohn- und Gewerberäume, Nebenräume, Verkehrsflächen) zuzüglich der Innen- und Aussenwandquerschnitte.
	2  Ausserhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegende Flächen (wie Treppenhäuser, Lifte, Verkehrsflächen, Terrassen, offene Balkone und Loggias, Technikräume, nicht gewerbliche Keller- und Lagerräume, Garagenräume) werden nicht hinzugerechnet.

	Art. 19 Grünflächenziffer
	1  Die Grünflächenziffer bezeichnet das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche.
	2  Als anrechenbare Grünfläche gelten natürliche oder bepflanzte Bodenflächen eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind.
	3  Die minimal nachzuweisende Grünflächenziffer ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement festgelegt.
	4  Bei Grundstücken in den Wohnzonen (W 9.5A, W 10.5A, W 10.5, W 13.5A, W 13.5, W 16.5), auf denen Bauten vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellt wurden, ist für neue Klein- und Anbauten sowie neue Anlagen die Grünflächenziffer nicht nachzuweisen.
	5  Bei Grundstücken in den Wohn-/Gewerbezonen (WG 11.0A, WG 14.0, WG 17.0) sowie in den Kernzonen (K 14.0, K 17.0, K 20.0), auf denen Bauten vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellt wurden, ist für neue Erweiterungsbauten sowie für neue Klein- und...
	6  Bestehende oder neu zu pflanzende einheimische Bäume (Kronenansatz wenigstens 2.0 m) werden mit 20 m2 pro Baum zur anrechenbaren Grünfläche addiert (Bonus), sofern die Grenzabstände gemäss Art. 98bis EG-ZGB respektive die Strassenabstände gemäss Ar...

	Art. 20 Dachraum und Dachbegrünung
	1  Für Bauten mit Schrägdach ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement für die Bestimmung des Dachraums auf zwei Längsseiten das maximale Winkelmass festgelegt. Es darf bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenabschnitts sowie fü...
	2  Für symmetrische und asymmetrische Satteldächer sowie Walmdächer darf in den Zonen W 9.5A, W 10.5A, W 13.5A und WG 11.0A die festgelegte Gesamthöhe gemäss Regelbaumass-Tabelle um 1.5 m überschritten werden.
	3  Für Bauten mit Flachdach ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement für die Bestimmung des Dachraums allseitig das maximale Winkelmass festgelegt. Auf allen Gebäudeseiten darf das maximale Winkelmass auf einem Drittel des Fassade...
	4  Flachdächer sind in Bereichen, die nicht als Terrassen genutzt oder mit technischen Bauteilen und Anlagen belegt werden, zumindest extensiv zu begrünen.
	5  Brüstungen und andere Absturzsicherungen dürfen die höchstens zulässige Gebäudehöhe um maximal 1.2 m überschreiten.

	Art. 21 Kleinbauten und Anbauten
	1  Für Kleinbauten und Anbauten gelten folgende Masse:
	2  Bei einem Zusammenbau von Kleinbauten und Anbauten über die Grenze gelten die Masse gemäss Abs. 1 je Grundstück.
	3  Kleinbauten und Anbauten können mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn bis an die Grenze gestellt oder zusammengebaut werden. Bei nicht gleichzeitigem Zusammenbau hat der später Bauende das Recht, in maximal gleicher Dimension an die Nachbarbaut...
	4  Für Kleinbauten und Anbauten mit Dachnutzung als Terrasse oder Ähnliches gilt ein Grenzabstand von 3.0 m.
	5  Bei Kleinbauten und Anbauten gilt für Aussen-Nutzflächen wie gedeckte Sitzplätze oder Ähnliches ein Grenzabstand von 3.0 m.

	Art. 22 Vorbauten, Vordächer und Dachvorsprünge
	1  Für Vorbauten gelten die Grenz- und Strassenabstände von Hauptbauten.
	2  Davon abweichend gelten folgende Abstandsregelungen:
	3  Die Baulinien zur Festlegung des Abstands zu Gewässern und Wäldern gelten für alle Bauteile.

	Art. 23 Unterirdische Bauten
	1  Unterirdische Bauten werden der Gebäudelänge nicht angerechnet.
	2  Über unterirdischen Bauten sind Vegetationstragschichten so zu projektieren, dass Eigenschaften und Schichtdicken den Anforderungen der vorgesehenen Nutzung und Vegetation entsprechen. Die Norm SIA 318 ist wegleitend.

	Art. 24 Terrainveränderungen
	1  Das zulässige Mass für Abgrabungen ist in der Regelbaumass-Tabelle im Anhang zu diesem Reglement festgelegt.
	2  Stützmauern bis zu 1.2 m Höhe haben einen Grenzabstand von 0.05 m einzuhalten. Wird die Höhe von 1.2 m überschritten, ist ein Abstand von 0.5 m zuzüglich der Mehrhöhe einzuhalten.
	3  Bei Böschungen beträgt der Grenzabstand 0.5 m.
	4  Mit schriftlicher Zustimmung der Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Nachbargrundstücke können Stützmauern und Böschungen bis an die Grenze reichen.

	Art. 25 Abstand gegenüber öffentlichen Strassen und Wegen
	1  Wo keine Baulinien bestehen, haben Bauten und Anlagen folgende Abstände ab der Strassengrenze einzuhalten:
	2  Gegenüber öffentlichen Strassen, nicht aber gegenüber öffentlichen Wegen, geht der Strassenabstand dem Grenzabstand vor.
	3  Stützmauern und Böschungen haben, sofern die Sichtzonen dies zulassen, gegenüber öffentlichen Gemeindestrassen und Gemeindewegen bis zu einer Höhe von 1.2 m einen Abstand von 0.3 m einzuhalten. Ab einer Höhe von 1.2 m gilt ein Abstand von 0.3 m zuz...

	Art. 26 Sicherheitsanforderungen
	1  Als Feuerschutzvorschriften gelten die Brandschutznorm und die Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).
	2  Für Geländer und Brüstungen oder andere Vorrichtungen zum Schutz von Personen gegen Absturz sind die SIA-Normen sowie die BfU-Richtlinien wegleitend.
	3  Wo von Gebäuden her Personen, Tiere oder Sachen durch Schneerutsch gefährdet werden, sind Schneefangvorrichtungen anzubringen.

	Art. 27 Umgebungsgestaltung
	1  Die Umgebungsgestaltung ist Bestandteil des Baugesuchs. Mit diesem ist ein Umgebungsplan im Massstab 1:100 oder 1:200 einzureichen. Insbesondere folgende Angaben respektive Nachweise müssen vorhanden sein:
	Bei Bauvorhaben, welche die Umgebung nicht oder nur unwesentlich tangieren, kann die Bauverwaltung den Umfang der einzureichenden Angaben resp. Nachweise reduzieren oder ganz darauf verzichten.
	2  Hauszufahrten, Vorplätze, Abstellplätze, interne Gehwege etc. sind - vorbehältlich der Gewässerschutzgesetzgebung - versickerungsfähig auszuführen oder über die Schulter zu entwässern.
	3  Es dürfen keine invasiven Neophyten gepflanzt werden. Jeglicher Umgang mit invasiven Neophyten gemäss Anhang 2 der Freisetzungsverordnung (FrSV) ist verboten.

	Art. 28 Lichtemissionen
	1  Sämtliche Lichtemissionen sind möglichst durch Massnahmen an der Quelle auf das objektiv Notwendige zu beschränken. Die Baubehörde kann eingeschränkte Beleuchtungszeiten und Beleuchtungsstärken festlegen sowie die Ausrichtung von Lichtquellen begre...
	2  Beleuchtete Reklamen, Leuchtreklamen sowie grössere und spezielle Beleuchtungsanlagen sind bewilligungspflichtig.


	5 Verfahren und Vollzug
	Art. 29 Gebühren
	1  Die Planungsbehörde und die Baubehörde können insbesondere für folgende Leistungen Gebühren erheben:
	2  Die Gebühren sind im Rahmen der kantonalen Gebührenordnung zu bemessen. Die Planungsbehörde sowie die Baubehörde erlassen einen Tarif.
	3  Es können Kostenvorschüsse verlangt werden.

	Art. 30 Baugesuchsunterlagen
	1  Gesuchstellende verwenden für das Baugesuch das Formular des Bau- und Umweltdepartementes. Das Baugesuch muss die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen wie Situationsplan, Grundriss, Ansichten, Schnitte und Kanalisationspläne enthalten. Es wir...
	2  Die Bewilligungsbehörden sind berechtigt, weitere für die Beurteilung erforderliche Unterlagen einzufordern.
	3  Unvollständige Gesuche werden zur Ergänzung oder Verbesserung zurückgewiesen. Unterbleibt die Verbesserung innert der angesetzten Frist, tritt die Bewilligungsbehörde auf das Gesuch nicht ein.


	6 Schlussbestimmungen
	Art. 31 Inkrafttreten, Übergangsbestimmung
	1  Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation in Rechtskraft. Der Gemeinderat bestimmt nach Eintreten der Rechtskraft den Vollzugsbeginn.
	2  Die bei Vollzugsbeginn dieses Erlasses hängigen Baubewilligungsverfahren werden nach jenem Recht beurteilt, welches im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids der Baubewilligungsbehörde Gültigkeit hat.
	3  Vorbehalten bleibt die Anwendung des neuen Rechts, soweit es für die Baugesuchsteller günstiger ist.

	Art. 32 Aufhebung bisherigen Rechts
	1  Das Baureglement vom 19. Januar 2007 wird aufgehoben.
	2  Der Zonenplan vom 27. Oktober 1994 sowie bisherige Teilzonenpläne werden aufgehoben.
	3  Die im Grundbuch angemerkten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen bezüglich Ausnützungsziffer nach Art. 62 und 63 des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 werden gegenstandslos. Diese Anmerkungen im Grundbuch werden auf Anmeldung der Baubehörde i...
	4  Die im Grundbuch angemerkten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen bezüglich erweiterter Grenzabstandsverpflichtung nach Art. 56 des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 werden - soweit die Bauten auf den betroffenen Grundstücken die gültigen Gren...
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